
393 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des NationalratesXIV. GP 

Bericht 
des Ausschusses rür' soziale Verwaltung 

über die Regierungsvorlage (285 der Beila­
gen): Bundesgesetz, mit dem das Beamten­
Kranken- und Unfallversicherungsgesetz ge­
ändert wird (6. Novelle zum Beamten-Kran-

ken- und Unfallversicherungsgesetz) 

Die gegenständliche Regierungsvorlage ent­
hält die Änderungen und Neuregelungender 
Reg,ierungsvorlage bet1"effend dij:! 32. ASVG­
Novelle. Es sind dies die Schaffung eines unein­
geschränkten Hintel1bliebenenr,entenanspruches 
in der Unfallversicherung ,für ,die geschiedene 
Ehefrau, die Gewährung 'Von Maßnahmen der 
Rehabilitation, ,die Erweiterung d,er Aufzählung 
der den DienstunfäHen gleichgestellti!n UnfäMen, 
die Ermögtichung der Anerkennung von Krank­
heiten als Berufskrankheiten im Einzelfall und 
schliemich die Aufrechterhaltung der Angehöri­
geneigenschaft für Kinder übet dem 18. Lebens­
jahr, soweit sie erwerbslos sind. 

Weiters sind eine Reihe von Änderungen ent­
halten, die sich ausschließlich auf den Bereich 
der Knnken- und, Unfa11versicherung öffentlich 
Bediensteter beziehen. Dazu g,ehören die' Bestim­
mungen über die Leistungspflicht bei Wechse! 
der Versicherunlgszuständigkeit, die Ergänzung 
der Regelung über :Ersatzleistungendes Bundes 
bei Dienstunfällen anläßlich einer HiIfsleistung 
einer österreichischen Einheit im Ausland sowie 
eine Reihe von Änderungen betr:effend die Ver­
waltung der Versicherungsanstalt öffentlich Be­
diensteter. Eine drit,te Gruppe von Änderungen 
umfaßt Maßnahmen· zur Erschließung von Mehr­
einnahmen; 

Der Ausschuß für sQzi,ale Verwaltung hat in 
seiner Sitzung am 7. Juli 1976 beschlossen, dem 
zur Vorberatung der Regierungsvorlage betref­
fend die 32. ASVG-Nove1lebereits eingesetzten 
Unterausschuß auch die gegenständlich:e -Regie­
rungsvorlage zuzuweisen. Diesem Unterausschuß 
gehörten von der Sozialistischen Partei tlster­
reichs die A'bgeordneten D a 1I in ger, 
K 0 kai I, Maria Me t z k e r, Pan s j, Pi c h-

I e r, Dr. Re i n ha r t, Dr. Sc h r an z, von der 
österreichischen Volk~partei die ,Aibgeordneten 
Dr. Ha f ne r, Dr. Hai der, Dr, Ha u se r, 
Dr. K oh I m a ,i e r, Anton S chi ag er, Dok­
tor Sc h w i m m e r sowie von der Freiheit­
lichen Partei österreichs AJbgeordneter M el t e r 
an. Der Unterausschuß hat in seiner Sitz~ng am 
25. November 1976 ,die Reg;ierungsvodage unter 
Heranziehung von Sachverständigen ber,aten und 
einvernehmlich Albänderungen vorgeschlagen. 
Die Abänderungsvorschläge zu ,Airt. I der Regie­
rungsvorlage betreffen § 9 Abs. 3, § 35 .Abs. 1, 
§ 39 Abs. 4 letzter Satz, § 70 b Abs. 2 Z. 1, 
§ 87 Abs. 2, § 91 Abs. 1 Z.l; § 92 Abi;. 3, 
§ 99 a, § 99 c Abs. 2, § 101, § 149 a Abs. 1 und 
§ 151 Abs. 4 sowie den Entfall der Z. 11, Z. 17 
lit. a, Z. 32 lit. b, Z. 35 und 36 des Art, L der 
Regierungsvorlage. A~ßerdem' schlug der Unter­
ausschuß Abänderungen zu Art. 11 Abs. 1, Abs. 3, 
Abs. 4, Abs. 5 und Abs. 6 vor. 

Dem Ausschuß für soziale Verwaltung wurde 
in seiner Sitztingam9. Dezember 1976 die vom 
Unterausschuß einvernehmlich vereinbarten Ab­
änderungsvorschiäge schrifdich vorgelegt und 
ein mündlicher Bericht über die gesamten Bera­
tungen des Unterausschusses durch den Obmann 
des Unterausschusses, Abgeor,4neten Pan s i, ~r­
stattet. Inder darauffolgenden Debatte, an der 
sich die Abgeordneten Dr. K 0 hirn ai e r, Dok­
tor Ha-ider, Melter, Dr. Schwimmer, 
Dr. Schranz, Maria Metzker, Dr. Haf­
ne l' und Ausschußobmann Pa n.s i sowie der 
Bundesminister für soziale Verwaltung Doktor 
W eiß e n b erg beteiligten, wurde. die Regie­
rungsvorlage in der vom Unterausschuß vorge~ 
legten Fassung unter Berücksichtigung der" im 
schriftlichen Unterausschußbericht als offen be­
zeichneten Bestimmungen teils einstimmig, teils 
mehrstimmig angenom~en. 
, Zu den im angeschlossenen Gesetzentwurf ent­

haltenen Abänderungen ,gegenüber der Regie­
rungsvorlage wir:d folgendes bemerkt: 
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2 393 der Beilagen 

Zu Art. I Z. 4 (§ 9 Abs. 3): 
Diese I\,nderung ist durch die Änderung der 

gleichartigen Regelung in der Regierungsvor­
lage der 32. Novelle zum ASVG (§ 23 Abs. 6 
und § 24 Abs. 2 ASVG) bedingt. 

Zu Art. I Z. 9 (§ 35 Abs. 1): 
Diese Änderung ist durch die Änderung der 

gleichartigen Regelung in der Regierungsvor­
laJge der 32. Novelle ZUim ASVG (§ 89 Abs. 1 
ASVG) bedingt. 

Zu Art. I Z. 11 (§ 39 Abs. 4): 
Diese Änderung ist durch die Änderung der 

gleichartigen Regelung in der Regierungsvor­
Jage der 32. Novelle zum ASVG (§ 98 a Abs. 4 
ASVG) bedingt.· 

Art. I Z. 11 der Regierungsvorlage hat zu ent­
fallen: 

Diese Änderung ist durch die Streichung der 
gleichartigen Regelung in der Regierungsvor­
lage der 32. Nov,elle zum ASVG (§ 101 ASVG) 
bedingt. 

Art. I Z. 17 lit. a der Regierungsvorlage hat zu 
entfallen: 

Diese Änderung ist durch ,die Streichung der 
gleichartigen Regelung in der Regierungsvor­
lage der 32. Nove~le zum ASVG (§ 123 A,bs. 2 
Z. 1 ASVG) bedingt. 

Zu Art. I Z. 24 (§70 a Abs. 2 Z. 3, 4 und § 70 a 
Abs.4): 

Diese Änderung ist durch die Änderung der 
gleichartigen Regelun,g i~ der Regierungsvor­
lage der 32. Novelle zum ASVG (§ 155 ASVG) 
bedingt. 

Zu Art. I Z. 24 (§ 70 b Abs. 2 Z. 1): 
Diese Änderung ist durch die Änderung der 

gleichartigen Regelung in der Regierungsvor­
lage der .32. Novelle zum ASVG (§ 302 Abs. 1 
ASVG) bedingt. 

Zu Art. 1 Z. 26 (§87 Abs. 2): 
Diese Änderung ist durch die Änderung der 

gleichartigen Regelung in ,der Regierungsvor­
lage der 32. Nov,elle zum ASVG (§ 172 ASVG) 
bedingt. 

Zu Art. I Z. 29 (§ 91 Abs. 1 Z. 1): 
Diese Änderung ist durch die Ärider.ung der 

gleichartigen Regelung in ,der Reg,ierungsvor­
lage der 32. Novelle zum ASVG (§ 176 Abs. 1 
Z. 1 ASVG) bedingt. 

Zu Art. I Z. 30 (§ 92 Abs. 3): 
Diese Änderung ist durch die Änderung der 

gleichartigen Regelung in der Regierungsvor­
lage der 32. Novelle zum ASVG (§ 177 Abs. 2 
ASVG) bedingt. 

Im Art. I Z.·· 31 der Regierungsvorlage hat der 
Abs. 2 des § 99 a zu entfallen: . 

Diese Änderung ist durch ,die Str,eichung der 
gleichartigen Regelung in der Regierungsvor­
lage der 32. Novelle zum ASVG (§ 198 Abs. 2 
ASVG) bedingt. . 

Zu Art. I Z. 32 (§ 99 c Abs. 2): 

Diese Änderung ist durch die Änder,ung der 
gleichartigen Regelung in der Regierungsvor­
lage der 32. Novelle ~um ASVG (§ 201 ASVG) 
bedingt. 

Zu Art. I Z. 33 (§ 101): 

Diese Änderung ist durch die Änderung der 
gleichartigen Regelung in der Reg,ierungsvor­
lage der 32. Novelle zum ASVG (§ 203 ASVG) 
bedingt. 

Im Art. I Z. 32 der Regierungsvorlage haben 
die Bezeichnung lit. a und die lit. b zu entfallen: 

Diese Änderung ist durch die Str.eichung der 
gleichartigen Regelung in der Regierungsvor­
lage der 32. Novelle zum ASVG (§ 252 Abs. 1 
ASVG) bedingt. 

Art. I Z. 3S der Regierungsvorlage bat zu ent­
fallen: 

Diese Maßnahme, die im Zusammenhang mit 
der Ehescheidungsreform des Bundesministe­
riums für Justiz steht, wird erst anläGlich der 
paIilamenta,rischen ,Behandlung der Eheschei­
dungsreform der .Beschlußfassung durch den 
Nationalrat zugeführt werden.· . 

Art. I Z. 36 der Regierungsvorlage bat zu ent­
fallen: 

Diese Änderung ist durch die Streichung der 
der gleichartigen Regelung in der Regierungsvor­
lage der 32. Novel'le zum ASVG (§ 218 Abs. 1 
ASVG) bedingt. 

Zu Art. I Z. 48 (§ 149 a Abs. 1): 

Diese Änderung ist durch die Änderung der 
gleichartigen Regelung in der Regierungsvor­
lage der 32. Novelle zum ASVG (§ 442 a Abs. 1 
ASVG) bedingt. 

Zu Art. I Z. 49 (§ 151 Abs. 4): 

Diese Änderung ist durch die Änderung der 
gleichartigen Regelung in der Reg,ierungsvor­
lage der 32. Novelle zum ASVG (§ 444 Abs. 5 
ASVG) bedingt. 

Zu Art. 11 Abs. 1 sowie zum Entfall des Abs. 4 
im Art. 11 der Regierungsvorlage: 

Diese Änderungen hängen mit der Streichung 
des § 56 Abs. 2 Z. 1 und des § 105 Abs. 2 
B-KUVG in der Fassung der Regierungsvorlage 
zusammen. 
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Im Art. 11 ist die zweite Absatzbezeichnung ,,(3)" 
durch die Absatzbezeichnung ,,(4)" zu ersetzen: 

Diese Änderung 'ist rein redak1iioneller Natur. 
Zu Art. 11 Abs. 5 und 6 Änderung der Zitierun­
gen "Art. V Z. 48" durch die Zitierungen 
"Art. V Z.50": 

Diese Änderungen sind durch Änderungen zur 
Regierungsvorlage betreffend die 32. Novelle 
zum ASVG bedingt. 

Pichler 
Berichterstatter 

Als Ergebnis seiner Beratung ste1:lt der Aus­
schuß fürsozi:lile Verwaltung somit den A n~ 
t rag, der Nationalrat wolle dem an g e­
s chI 0 s se:n .e n G e s ·e tZ e n t w u r f die ver­
fassungsmäßige Zustimmung erteilen. 

Wien, 197612 09 

Pansi 
Obmann 

'j. 

Bundesgesetz vom XXXXXXxx.x, 
mit dem das Beamten-Kranken- und Un­
fallversicherungsgesetz geändert wird 
(6. Novelle zum Beamten-Kranken- und 

Unfallversicherungsgesetz) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artike11 , 
Das Beamten-Kranken- und Unfallversiche­

rungsgesetz, BGBl. Nr. 200/1967, in der Fassung 
der Bundesgesetze BGBl. Nr. 284/1968, BGBl. 
Nr. 24/1969, BOBl. Nr. 388/1970, BGBl. Nr. 35/ 
1973 und BGBl. Nr. 780/1974 wird geändert wie 
folgt: 

L § 2 Abs. 1 Z. 2 letzter Satz hat zu lauten: 

"Die Gleichwertigkeit ist jedenfalls gegeben, 
wenn die' Leistungsansprüche gegenüber' einer 
der im folgenden angeführten Krankenfürsorge­
einrichtungen bestehen: 
Krankenfürsorgeanstalt der "Bediensteten der 

Stadt Wien, . 
Krankenfürsorge der Beamten· der Stadtge­

meinde Baden, 
Krank~nfürsorge ,für die. Beamten der Landes­

hauptstadt Linz, 
Krankenfürsorge . für o'berösterreichische Ge-

meindebeamte, . 
Krankenfürsorge für oberösterreichische Landes-

beamte, . ' 
Lehrer-Krankenfürsorge für Oberösterreich, 
Krankenfürsorgeanstalt für Beamte des Magistra­

tes Steyr, 
Krankenfürsorge für die Beamten . der Stadt 

Wels, 
Krankenfürsorgeanstalt für die Beamten der 

Landeshauptstadt Graz, 

Hilfsfonds der Stadtgemeinde Mürzzuschlag, 
Krankenfürsorgeanstalt der Beamten der Stadt 

Villach, 
Krankenfürsorgeanstalt der Magistratsbeamten 

,der Landeshauptstadt Sal:zjburg, 
Kranken- und Unfallfürsorge der Beamten der 

Landeshauptstadt Innsbruck, 
Kranken- und Unfallfürsorge der Tiroler Lan­

deslehrer, 
Kranken- und Unfallfürsorge der Tiroler Lan­

'desbeamten, 
Kranken- und Unfallfürsorge der Tiroler Ge­

meindebeamten, . 
Kran'kenfürsorgeanstalt der Beamten der Lan­

deshauptstadt Bregenz;" 

2. Im' § 7 Abs. 2 Z. 3 ist der Ausdrud<. "drei 
Wochen" durch den Ausdruck "sechs Wochen" 
zu ersetzen. 

3. § 8 Abs. 2 hat zu lauten: 

,,(2) Die Formalversicherung endet, wenn 
nicht eine frühere Beendigung gemäß § 6 eintritt, 
mit dem Tage der Zustellung des Bescheides der 
Versicherungsanstalt über das Ausscheiden aus 
der Versicherung." 

4. § 9 Abs. 3 hat w lauten: 

,,(3) Zur ErfiiLlungihrer Aufgaben ist die Ver­
sicherunigsansta:1t nach Maßgabe der jeweils hie­
für geltenden Vorschriften berechtigt, 

a) Kr,anikenanstalten, Heil- und Kuranstalten, 
Erholungs- und Genesungsheime, sonstige 
Einrichtungen der Kr:lißikenbehandlung so­
wie Unfallkrankenhäuser, Unfallstationen, 
Sonderkrankenanstalten zur Untersuchung 
und Behandlung von Berufskrankheiten', 

2 
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KTan\kenanstrul.nen, d~ vorwiegend ,der' Eiu'tritt .d.es ·V«.sialaermgshHes weder der . An­
Rebabilitaltioncliierrea umd Einnidmua.gera :squuch von 1\lll'l1tS "Wtfigem f.estig.esneUt, lIitlllch rein 
f,ür ,beruflidae .Reh.abilLiltlllti0i'l und Antr;a:g auf F.ests,teLl,ung.des Anspr,um:es ,gestellt 

1,,) iEinrichtung.en 'Zur Fests:tre1!1ang .des Gesund- wurde, mit·. dem Tag der s.päteren Antragstel-
heitszusta<nd-es lun.g .bzw. mit dem Tag der Einleitung des 

zu errichten, zu erwerben und zu betreiben Verfahrens an, das zur Feststellun,g .des' An­
oder sich an solchen Einrichtungen zu beteiligen. spruches führt." 
Die Neuerrichtung von Ambulatorien oder deren 
Erweiterung ist nur zulässig, wenn der Bedarf 
von der zur Genehmigung berufenen Behörde 
festgestellt ist." 

5. § 19 Abs. 5 hat zu lauten: 

,,(5) Die Beitragsgrundlage darf die Mindest­
beitragsgrundlage nicht unter- und die Höchst­
beitragsgrundIage nimt überschreiten. Als 
monatliche Höchstbeitragsgrundlage g~lten 
115 v. H. des Gehaltes der Gehaltsstufe 2 der 
Dienstklasse V nam dem Gehaltsgesetz 1956 
einschließlim einer allfälligen Teuerungszulage; 
der sich hienam ergebende Betrag ist auf volle 
100 S aufzurunden. Als monatliche Mindestb.ei­
tragsgrundlage gelten 20 v. H. der Hömstbei­
tragsgrundlage. Die sidt hienam ergebenden Be­
träge sind durm Verordnung des Bundesmini­
sters füt" soziale V1erw:aoltU11ßfeStz:liJ:iteHen.." 

6. § .20 zweiter Satt hat 21l lautem 

"Der Hundertsatz beträgt 
ab 1. März 1977 .................. 6;0 v. H. 
ab 1. Jänner 1978 .. , ........••..... 6,4 v.R." 

7.a) § 29 Abs. 1 hat zu lauten: 

,,(1) Dem Unterstützungsfonds kön.nen im Be­
reich der Kr.ankenv.ersi.d:J.enIlDg 

1. bis zu 25 v. H. des im Redmlllngsab.schluß 
namgewiesenen Gebarungsübersmusses, höm­
stens jedoCh 1 v. H. der Erträge an Bekrägen 
in der Knnrkenversich-erang oder 

2. bis zu 3 v. T. der Erträge an Beiträgen in 
der Krankenversimerung 

überwiesen werden." 

b) Im § 29 Abs. 2 ist der Ausdruck "des abge­
laufenen Gmh.äftsj.ahres" durm den AusdruCk 
.. des Gesdüftsjahres" und der Ausdruck "der 
Beitragseinnahmen in der Krankenversicherang" 
durm den Ausdruck "der Erträge an Beiträgen 
in der Krankenversimerung" .zu ersetzen. 

9. § 35 Albs. 1 hat zu lauten: 

,,{1) DieOLeistungsansprüche ruhen, solange der 
Anspruchsberechtigte citte freiheitsstrafe veI'büßt 
oder in den FäHen der §§ 21 Albs. 2, 22 und 23 
des Strafgesetzbuches in einer der dort .genann­
ten Anstalten angehalten wird. Rentenansprüche 
ruhen überdies, solange sich der Anspruchsbe- . 
rechtigteim A,usland aufhält." 

10. § 37 Abs. 1 hat IZU lauten: 

,,(1) Eine wiederzuerkannte oder neu fest­
gestellte Versehrtenrente (§ 94) wird mit dem 
Zeitpunkt der Anmeldung des Anspruches bzw. 
der Einleitung des .amtswegigen. Verfahrens 
wirks3i11lll.." 

H. '§ 39 Abs. 4 letz·ter Satz hat zu lauten~ 

"Die Rentensonder.zahilung, die zu im Monat 
Oktober hezogenen R.eaDen gebührt, iSit bis zu 
ihrem halben Ausmaß, höchstens aber bis zu 
dem im § 5 Abs. 1 Z. 1 des Lohnpfändungsge­
setzes, BOBl. Nr. 51/19.55 • .im der jeweils gel­
tenden Fassung festg.esetzten .Bet.rag unpfändbar .. " 

12. $ 45 Albs . .3 .hat :z'u lauten: 

,,(3) AUe R:entenzahlungen können auf volle 
10 Grosmen, alle übrigen Zahlungen auf -rolle 
Smilling gerundet werden." 

13. ~ 51 hat zn la'Uten~ 

"A 11 fg :a b oe n 

§ 51. (1) Die Krankenversimerung trifft Vor­
sorge 

1. für die Verhütung und Früherkennung von 
Kran.kheiten {Dlllnhfiihrung von 'Gesundenunter­
sumungen); 

'2. für die VersidterungsfäUe der K'l".ankheit, 
der Muttersmaft und des Todes; 

3. fiirZahnbehandlung IIInd Zahn<enatz ßOwie 
. für die Hilfe bei körperlimen Gebrechen; 

4. f.ür die Froherfassungder für Maßnahmen 
der Rehabilitation in Betramt kommenden 
Personen. 

c) Im § 29 Abs . .3 ist .der Ausdruck .. deI' Bei­
tragseinnahmen des zweitvQcangegangenen Ge­
smäftsjahres" dunn den Ausdcudt "d.ec Erträge 
an Versicherungsbeiträgen des Geschäftsjahres" 
zu ersetzen. {2) überdies können Leistungen. der erweiter­

ten Heilbehandlung sowie außer den Gesunden­
untersuchungen (Abs. 1 Z. 1) noch weitergehende 

8. § 32 Ahs. 3 hat zu lauten: . Leistungen zur Verhütung des Eintrittes und 
,,(3) Leistungen aus der Unfallv-ersidlerung der Verbreitung von Kramkhcitengewährt wer­

fallen, wenn innerhalb von zwei Jahren nach den. 
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(3)' Mittel; der Kra-nkenViersidterung können .19:, Im ~ 61 a: Abs. 1 ist: d:e.u Ausdruck ,,§ S2: a" 
au-dhi,zmFö'rderung WlQ Unterstut2;,ungv(!)ll durch den Ausdru<:k ,~~ 151 Abs. 4" zu er$etzen. 
geniei:1'l1nü,tZ:ig~ Einrichtungen, die der- y.~~ 
hütung oder Früherkel'linung; v.ori Klralillkheiten, 20. a) § 62 Abs. t Z. 3 hat zu lauten:, 
der Sicherstellung der Leistung ärztlicher Hilfe i ;,3. Heilbehdfe und Hilfsmitt.cl" 
oder der Betreuung von Kranken dienen. sowie : , . 
zur Förderung der Niederiassung von Vertrags-: b) Dem § 62 ist ein Ah5 mit folgendem 
ärzten in medizinisch schlecht versorgten Gebie~ Wortlaut anzufügen:' , 
ten. und: zur Allifredlterhaltung der Praxis in' (5) B fi d ....L. • V '..L. (A 
solchen Gebieten v.'erwendet werden, wenn rue" h"'" .e n et Sr1l,Ufl ein, ers1.werter

f
, .. ~ge-

d ' ..L. :3" 'E füll:' , d' d Ab 1 d 2 onger) In Ansta t&1;> ege,so besteht., UJ;", diese 
urUE loIlle, r ung er In en s. un, Z· k' A eh f L . d K k 

genannten Aufgaben nicht gefährdet wira." 1.. ehlt dell,n nspru. adu.,elstungchen.der 'Lra? en-
, ve" an 'Ilng, soweit le entspre enen elstun-

gen nach dem Krankena~staltengesetz, RGBt 
14. a) Im § 52 hat die Absatzbezeidmung ,,~l)" Nr. 1/1957. im Rahmen der Anstalt.spflege zu 

zu, eritfallen; gewähren ,sind." 

b).§ 52 Z. 2 hat zu lauten: 21. § 66 Ahs. 1 erster Halbsatz hat zu lauten: 

,,2'. aus dem Versicherungsfall der Krankheit: ",Wenn und. solange es di~ Art der Krankheit 
Krankenbehandlung (§§ f>2 bis f>5) und! erfol'der· erfordert. ist Pflege in einer Krankenanstalt zu 
lichenfails Anstaltspflege (§§' 66 bis. 6&);" &ewähren;" 

c) im § 52 haben die Abs. 2 bis 4 z.u, entfallen. 

15. §. 52 a wird aufgehoben. 

16. Nach § 55 ist ein § 55 a mit folgendem 
Wortlaut einzufügen: 

"L eis tun gen bei W e c h seI der V e r­
sicherungszuständigkeit 

§ 5S a. Tritt im Falle des § 55 Abs. 1 zweiter 
Satz. während der Gewährung von Leistungen 
aus, dem Versicherungsfall der Krankheit eine 
Knderung in der. Versicherungszuständigkeit ein, 
so geht, die Leistungszuständigkeit auf den ver­
sicherungszuständig gewordenen Träger der 
Krankenversicherung über; Hiebei sind die Lei· 
stungen vom versicherungszuständig gewordenen 
Träger der Krankenversidterung nach den für 
ihn geltenden Vorsmruten weiter zu gewähren." 

17: a) § 56 Abs. 3 Z. 2 hat zu lauten: 

,,2. seit der Vollendung des 18. Lebensjahres 
oder seit dem Ablauf des in Z. 1 genannten 
Zeitraumes 

a} infolge Krankheit. oder Gebremens erwerbs· 
unfähig sind oder 

b) erwerbslos sind." 

b) Dem §56 Abs.3 ist folgender Satz anzu· 
fügen: ' 

"Die Ahgehörigeneigenschaft besteht in den 
Fällen der Z. 2 lit. b längstens für die Dauer 
von 12 Monaten ab den in Z. 2 genannten 
Zeitpunkten." 

18. Im§ 59 Abs. 1 erster Satz ist der Klammer. 
ausdruck ,,(ärztliche Hilfe, Heilmittel, Heil· 
behelfe)" durch den Klammerausdruck ,,(ätzt. 
liehe Hilfe,. Heil~ittel, Heilbehelfe und Hilfs· 
mittel)" zu ersetzen. 

22. a} Im § 68 Abs. 1 Z. 2 ist derAusd(uck 
"VerpfIegskostenersätze" durch den Ausd(uck 
"Pflegegebührenersätze" zu ersetzen. 

b) § 68 Abs. 1 Z. 3 hat zu lauten: 

,,3. Mit den 'Von der Versicherungsanstalt ge. 
zahlten pflegegebührenersätun sind aUe lerstun. 
gen der Krankenanstalt mit Ausnahme der im 
§ 27 Abs. 2 des Krankenanstaltengesetzes3 BGBl. 
Nr. 1/1957, angeführten Leistungen abgegolten." 

c} Im §. 68 Abs. 1 Z. 5 ist der Ausdnu.:k ,,Er· 
satz der Verpflegskosten" durch den Ausdruck 
"Pflegegebührenersätze" zu ersetzen. 

d) Im § 68 Abs: 2 sind die Ausdrücke "Ver· 
pflegskosten« und "Verpflegskostenersätze« durm 
den Au~druck "PHegegebührenersätz.e" zu er· 
setzen. 

23. § 70 hat zu lauten: 

"Erweiterte Heilbehandll,Jng 

§ 70. Die Versicherungsans.talt kann unter 
Bedadltnahme auf ihre finanzielle Leistungsfähig. 
keit und die ihr im Rahmen der erweiterten 
Heilbehandlung zur Verfügung stehenden Mittel 
gemäß den §§ 70 a und 70 'b Maßnahmen zur 
Festigung der· Gesundheit und Maßnahmen der 
Rehabilitation gewähren." 

24. Nach § 70 sind ein § 70 a und einS 70 b 
mit folgendem Wortlaut ,einzufügen: 

"M a ß nah m e n :L u r Fes ti gun g der 
Gesundheit 

§ 70 a. (1) Die Versidlerungsanstalt kann unter 
Berücksichtigung des Fortschrittes der medizini­
schen Wissensdlaft sowie nach Maßgabe des § 70 
neben oder im Anschluß an eine Krankenbehand~ 
lung geeignete Maßnahmen zur Festigung deI,' 
Gesundheit gewilliren. . 
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6 393 der Beilagen 

(2) . Als Maßnahmen' im Sinne des Abs. 1 
kommen insbesondere in Frage 

1. Fürsorge für Genesende (z. B. durch Unter­
bringung in einem Genesungsheim); 

2. Unterbringung in einem Erholungsheim; 
3. Landaufenthalt sowie Aufenthalt in Kur­

orten hzw. Kuranstalten; 
4. Unterbl'1ingung in Kira.nkenanstalten, die 

vorwiegend der Rehabilitation d1ienen; 
5. H~uskrankenpflege (§ 7i); 
6. übernahme der Reisekosten für die unter 

Z. 1 bis 4 bezeichneten Zwecke. 

(3) In der Satzung kann für den Fall der Ge­
währung von Maßnahmen zur Festigung der 
Gesundheit unter Bedachtnahme auf eine ökono­
mische Gewährung dieser Leistungen und auf 
die finanzielle Leistungsfähigkeit des Versicherten 
bestimmt werden, ob und in welcher Höhe 
Versicherte eine Zuzahlung zu leisten haben. 
Die Zuzahlung kann im vorhinein vorgeschrieben 
werden,. wenn es der Verwaltungsvereinfachung 
dient. 

(4) Die Maßnahmen zur Festigung der Gesund­
heit können auch durch Gewährung von Zu­
schüssen für Landaufenthalt und Aufenthalt in 
Kurorten bzw.Kuranstalten erbracht werden. 

Maßnahmen der Rehabilitation 

§ 70 b. (1) Die Versicherungsanstalt kann 
unter Berücksichtigung des Zieles der Rehabilita­
tion geVläß § 87 Abs. 2 und nach Maßgabe des 
§ 70 in der Krankenversicherung Versicherten, 
die an einer körperlichen, geistigen oder psychi­
schen Behinderung leiden, ausgenommen die im 
§. 1 Abs. 1 Z. 7 und 12 bezeichneten Personen, 
medizinische Maßnahmen sowie nach Maßgabe 
der §§ 87 Abs. 2 und 99 abis 99 d berufliche 
und soziale Maßnahmen gewähren. 

(2) Die medizinischen Maßnahmen umfassen: 
Ldie Unterbringung in Krankenanstalten, die 

vorwiegend der Rehabilitation dienen; 
2 .. die Gewährung von Körperersatzstücken, 

orthopädischen Behelfen und anderen . Hilfs~ 
mitteln eirischli.eßlich der notwendigen 1\nderung, 
Instandsetzung und Ersatzbeschaffung sowie der 
Ausbildung im Gebrauch der Hilfsmitteln in 
sinngemäßer Anwendung des § 100; 

3. die Gewährung ärztlicher Hilfe sowie die 
Versorgung mit Heilmitteln und Heilbehelfen, 
wenn diese Leistungen unmittelbar im Anschluß 
an eine der in Z. 1 und 2 genannten Maßnahmen 
erforderlich sind; 

4. die übernahme der Reise- und Transport­
kosten in den Fällen der Z. 1. bis 3 sowie im 
Zusammenhang mit der körpergerechten An­
passung von Körperersatzstücken, orthopädischen 
Behelfen und anderen Hilfsmitteln. 

(3) Vor der Gewährung von Maßnahmen der 
Rehabilitation ist dem Renten- 'und· Rehabilita­
tionsausschuß {§ 130 Abs. 1 Z.4) Gele~enheit 
Zur Stellungnahme zu geben." 

25. § 71 hat zu lauten: 

"H aus k r a n k e n p f leg e 

§ 71. Ist eine ausreichende Pflege des Erkrank­
ten durch einen Haushaltsangehörigen' nicht 
möglich, .so kann die Versicherungsanstalt Haus­
krankenpflege gewähren. Die Hauskrankenpflege 
kann durch beizustellende Pflegepersonen, durm 
Leistung von Zusmüssen zu den Kosten für die 
Pflegepersonen oder durch eine Kostenbeteiligung 
der Versicherungsanstalt an Einrichtungen von 
Gebietskörperschaften, die Hauskrankenpflege 
durch Pflegepersonen im Sinne des Bundes­
gesetzes, betreffend die Regelung des Kranken­
pflegefachdienstes, der medizinisch-technischen 
Dienste und der Sanitätshilfsdienste, BGBl. 
Nr. 102/1961, betreiben,' gewährt werden. Die 
Hauskrankenpflege kann auch gewährt werden, 
wenn ein sonstiger wichtiger Grund dafür vor­
liegt. " 

26. § 87 hat zu lauten: 

"A u f gabe n 

§ 87. (1) Die Unfallversicherung trifft Vor­
sorge für die Verhütung von Dienstunfällen 
und Berufskrankheiten, für die erste Hilfelei~ 
stung bei Dienstunfällen sowie für die Unfall­
heilbehandlung, die Rehabilitation von Versehr­
ten und. die Entschädigung nach Dienstunfällen 
und Berufskrankhe~ten. 

(2) Die Rehabilitation umfaßt die ,im Rahmen 
der UnfallheiJlbehandllung vorgesehenen medizi­
nischen Maßnahmen, berufliche Maßnahmen und, 
soweit dies zu ihrer Brgänzung erforderlich ist, 
soziale Maßnahmen mit dem Ziel, .Versehrte bis 
zu einem solchen Grad ihrer Leistungsfähigkeit 
wiederherzustellen, der sie in die La.ge versetzt~ 
im beruflichen ,und wirtschaftlichen Leben und 
in 'der Gemeinschaft einen ihnen angemessenen 
Platz möglichst dauernd einnehmen zu können." 

27. § 88 Z. 1 lit. b hat zu lauten: 

"b) berufliche und soziale Maßnahmen der 
Rehabilitation (§§ 99 abis 99 c)" 

Die bisherigenlit. b bis e, erhalten die Bezeich­
nung lit. c bis f. 

28. a) Im § 90 Abs. 2 Z. 2 ist der Ausdruck 
"zum Zweck der Inanspruchnahme ärztlicher 
Hilfe (§ 63) oder Zahnbehandlung (§ 69)" durch 
den Ausdruck "zum Zweck der Inanspruchnahme 
ärztlicher Hilfe (§ 63), Zahnbehandlung (§ 69) 
oder der Durchführung einer Gesundenunter­
sumung (§ 61 a)" zu ersetzen. 
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b) Dem § 90 Abs. 2 sind eine Z. 6, 7 und 8 
mit folgendem Wortlaut anzufügen: 

32. Nach § 99 sind die §§ 99 abis 99 e mit 
folgendem Wortlaut einzufügen: 

",,6. auf einem Weg von der :Öienststätt~, den "B er u f li c he Maß nah m end e r Reh a-
der Versicherte zurücklegt, um während der b i 1 i tat ion 
Mittagspause in der Nähe der Dienststätte oder 
in seiner Wohnung eine Mahlzeit einzunehmen 
und anschließend auf dem Weg zurück zur 
Dienststäi:te; 

7. auf einem mit der unbaren überweisung 
des Entgelts, zusammenhängenden Weg von der 
Dienststätte oder der Wohnung zu einem Geld­
institut Zum Zweck der Behebung des Entgelts 
und anschließend auf dem Weg zurück zur 
Dienststätte oder zur Wohnung; 

8. auf einem Weg zur oder von der Dienst­
stätte, der im Rahmen einer Fahrgemeinschaft 
von Dienststättenangehörigen oder Versicherten 
zurückgelegt worden ist, die sich auf einem in 
der Z. 1 genannten Weg befinden;" 

29. § 91 Abs. 1 Z. 1 hat zu lauten: 

,,1. heider Betätigung als Mitglied einer ge­
setzlichen Vertretung des Personals, ferner als in 
derselben Dienststätte Besch:rftigter bei der Mit­
wirkung an der Besollgung von Aufga,ben einer 
gesetzlichen Vertretung ,im Auftrag oder über 
Ersuchen eines Mitgliedes dieser Vertretung oder 
bei ,der T~ilnahme an einer von einer gesetz­
lichen Vertr,ellung des Personals einberufenen 
Versammlung" ; 

30. Dem § 92 ist ein Abs. 3 mit folgendem 
Wortlaut anzufügen: 

,,(3) Eine Krankheit, die ihrer Art nach nicht 
in Anlage 1 zum Allgemeinen Sozialversiche­
rungsgesetz im Sinne des Abs. 1 oder 2 ent­
halten ist, gilt im Einzelfall als Berufskrankheit, 
wenn die Versicherungsanstalt auJ Grund ge­
sicherter wissenschaftlicher Erkenntnisse feststellt, 
daß ,diese Krankheit ausschließlich oder über­
wiegend durch die Verwendung, schädigender 
Stoffe' oder Strahlen bei einer vom Versicherten 
ausgeübten Beschäftigu~g oder bei einem Aus­
lands einsatz (§ 91 Abs. 2) entstanden ist; diese 
Feststellung bedarf zu ihrer Wirksamkeit der 
Zustimmung des Bundesm:inisteriums für soziale 
Verwaltung." 

§ 99 a. (1) Durch die 'beruflichen Maßnahmen 
der Rehabilitation soll der Versehrte in die 
Lage versetzt werden, in seiner früheren' oder" 
wenn dies nicht möglich ist, in einer anderen 
2umindest gleichwertigen Verwendung Dienst 
zu versehen. 

(2) Die beruflichen Maßnahmen der Rehabili­
tation umfassen Maßnahmen zur Wiedergewin­
nung oder Erhaltung der Erwerbsfähigkeit und, 
wenn der Versehrte durch Dienstunfall oder 
Berufskrankheit in der Versehung seines Dienst­
postens wesentlich beeinträ~tigt ist, die Ver­
mittlung VOn Kenntnissen und Fertigkeiten, die 
eine andere zumindest gleichwertige Verwendung 
beim selben Dienstgeber ermöglichen. 

(3) Bei den im § 1 Abs. 1 Z. 6, 8 bis 11 und 13' 
genannten Personen beziehen sich die beruflichen 
Maßnahmen der Rehabilitation auf jenen Beruf, 
den diese Personen vor Erlangung der Funk~ 
tion ausgeübt haben, auf Grund der sie unter 
die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes, fallen, 

(4) Während der Dauer einer berufllichen Aus­
bildung kann die Versicherungsanstalt dem Ver­
sehrten einen Beitrag zu den Kosten des Unter­
haltes für ihn und seine Angehörigen (§ 56) 
leisten, soweit billigerweise anzunehmen ist, daß 
d~r Versehrte die Kosten der bisherigen Lebens­
führung aus einem anderen Einkommen nicht 
decken kann. 

übe r t rag u n g der D iI r c h f ü h r u,n g 
von b e r u flieh e n M a ßn a h in e n der 

Rehabilitation 

§ 99 b. (1) Die Versicherungsanstalt kann die 
Durchführung von beruflichen Maßnahmen der 
Rehabilitation einer Dienststelle der Arbeits­
mal-ktverwaltung übertragen. Sie hat der Dienst­
stelle der Arbeitsmarktverwaltung die ausge­
wiesenen tatsächlichen Kosten zu ersetzen. 

,,(2) Die Versicherungsanstalt und die Dienst­
stellen: der Arbeitsmarkllverwaltung können zur 
Abgeltung der Ersatzansprüche unter Bedacht-, 
nahme auf die Zahl der in Betracht kommenden 
Fälle und auf die Höhe der durchschnittlichen 
Kosten der in' diesen Fällen ge~ährten beruf­
lichen Maßnahmen der Rehabilitation die Zah­
lung jährlicher Pausch'beträge vereinbaren. 

31. Nach der überschrift des 2. Unteralbschnit-
tes im Abschnitt III des Zweiten Teiles ist ein S 0 z i ale Ma ß nah m end e r Reh abi I i-
§'95 a mit folgendem Inhalt einzufügen: tat ion' 

"Ve rh ü tun g von Die n s tun fäll e n 
(B er u f s kr a n k h ei t e n) 

§ 95 a. Die Versicherungsanstalt kann die vor­
beugende Betreuung ,der vOn Berufskrankheiten 
bedrohten Versicherten durchführen." 

§ 99 c. '(1) Die sozialen Maßnahmen der 
Rehabilitation umfassen solche Leistungen, die 
über die Unfallheilbehandlung und die beruf­
lichen Maßnahmen der Rehabilitation hinaus 
geeignet sind, zur Erreichung des im § 87 ange­
strebten Zieles beizutragen. 
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{2) A,ls Maßnahmen im Sinne des Albs. 1 kann 
die Versicherungsanstalt unter Booachtnahme auf 
die wirtschaftl.ichen Verhältnisse des Versehrten 
insbesonidere gewähren: 

1. einem Versehrten einen Zuschuß und! oder 
ein Darlehen zur Adaptierung der von ihm be­
wohnten oder 'zu bewohnenden Räumlichkeiten, 
durch die !ihm deren Benutzung erleichtert. oder 
ermöglicht wird; 

2. einem Versehrten, dem auf Grund seiner 
Behinderung die Benützung eines öffentlichen 
Verkehrsmittels nicht zumutiba,r ,ist, 

a) ,einen Zu schuß zu den Kosten fiür die Er­
langung der Lenker.befugnis, 

b) einen Zuschuß und/oder ein DaI1lehen zum 
Ankauf bzw. Ziur Adaptierung eines P.er-
sonenkratftwagens. . 

(3) Als Maßnahmen im Sinne des Abs. 1 kann 
die Versicherungsanstalt auch den Versehrten­
sport, wenn er in Gruppen und unter ärztlicher 
Betreuung ausgeübt wird, durch die Gewährung 
von Zuschüssen an die in Betracht kommenden 
Einrichtungen gegen Nachweis der widmungs­
gemäßen Verwendung fördern. 

Zustimmung zur Einleitung von 
Maß nah m end e r Reh abi 1 i tat ion 

schuß im Ausmaß von 10v. H. der Versehrten­
rente ohne Hilflosenzuschuß gewährt. Der sich 
aus der Summe von Versehrten rente und Zu­
satzrente (§ 104) ergebende Betrag des Kinder­
zuschusses darf den Betrag von. 1 O~OS nicht 
übersteigen. Die Rente und die Kinderzuschüsse 
dürfen zusammen die Bemessungsgrundlage nicht 
übersteigen." . 

35. § 107 Albs. 2 Ziw,eiter Satz hat zu lauten: 

"Nach Ablauf des dieser Vergütung zugrunde 
gelegten Zeitraumes ist auf Antrag Unter den 
Voraussetzungen des § 101 die entsprechende 
Versehrtenrente zu gewähr.en, und zwar ab dem 
auf den Ablauf dieses Zeitraumes folgenden Tag, 
wenn der Antrag innerhalb von zwei Jahren 
gestellt wird, ansonsten ab dem Tag der Antrag­
stellung. " 

36. § 108 Abs. 1 lit. e hat.zu lauten: 

"e) Schäden, für die nach Maßgabe des Impr­
schadengesetzes, BGBt. Nr. 371/1973, Ent-
schädigung zu leisten ist," . 

Die bisherige lit. e erhält die Bezeichnung lit. f. 

37. Dem § 117 ist foLgender Satz anzufügen: 

"Fließen der Versicherungsanstalt als Folge dieser 
§ 99 d. Die Einleitung von Maßnahmen der . Versicherungsfälle Zahlungen auf Grund des 

Rehabilitation der Versicherungsanstalt bedarf: § 125 zu. so sind sie auf die Ersatzleistung des 
der Zustimmung des Versehrten. Vor dessen Bundes anzurechnen." 
Entscheidung ist der Versehrte von der Ver-. 
sidlerungsanstalt über das Ziel und die Mög-, 38. Abschnitt IV hat zu lauten: 
lichkeiten der Rehabilitation nachweislich in ge-
eigneter Weise zu informieren und zu beraten. . "ABSCHNITT IV 
Der Versehrte hat bei der Durchführung der' .y e r f a h ren 
Maßnahmen der Rehabilitation . entsprechend 
mitzuwirken. i § 129. Hinsichtlich des Verfahrens zur Durch-

. ; führung dieses Bundesgesetzes gelten die Be-
Ve Ir ein bar u n gen zur Dur eh f ü h- I stimmungen des Siebenten Teiles des Allgemeinen 

.... u n g der Reh abi I i tat ion Sozialversicherungsgesetzes mit der Maßgabe. 
§ 99 e. Die Versicher~ngsanstalt hat die von ~aß ü~er den ~trag auf Zuer~ennu:ng ~der 

ihr jeweils zu treffenden Maßnahmen der Reha- u~r dle amtsweglgeFeststell~g eUler~onstl~en 
bilitation mit den in Frage kommenden Ver- ,Lels~ung aus der UnfaIIversl~erun~ Qffentlich 
sicherungsträgern, Dienststellen und Einrichtun- Bedlensteter -:- ausgen?mmen eUl~ LelStunl;, nach 
gen zu koordinieren und aufeinander abzu-. § 88 ~ .1 ht .. b ~. Jedenfalls~Besd>.el~ zu 
stimmen. § J07 c des Allgemeinen Sozial ver- : erl~ssen 1st. und fer~er. daß .beJ.. den ~ed~­
sicherongsgesetzes gilt entspredlend." genchten el~e gememsame Abteilung fur dle 

Angelegenhelten derKranken~ und Unbllver-
:n .. Der bisherige Inhalt des. § 101 erhält die sicherung öffentlich· ßedienst.eter· zu bilden ist." 

Bezeichnung Ahs; 1. Als Abs. 2 ist anzufügen: 39. a) Im § 130 Abs. 1 Z. 4 ist der Ausdruck 
,,(2) Wegen einer Berufskrankheit.im Sinne des. "Rentenausschuß" durch den Ausdruck "Renten­

§ 92 Abs. 3 besteht nur dann Anspruch auf Ver- . und Reha:bilitationsausschuß" zu ersetzen. 
sehrtenrente. wenn die dadurch bewirkte Min-. b) Im § 130 Alls. 2 erster Satz ist der Ausdruck 
derung der Erwerbsfähigkeit über drei Monate. "Rentenausschuß" durch den Ausdruck ,.Renten. 
nach dem Eintnitt des VefSlicherungsfalles hinaus und Rehabilitationsausschuß" zu ersetzen. 
mindestens 50 v. H. heträ.gt." 

40. a) §132 Abs. 3 hat zu lauten: 
34. § 105 Ahs. 1 hat zu lauten: ,,(3) Die Versicherungsvertreter müssen, so­
,,(1) Schwerversehrten wird für jedes Kind bis weit es sich nicht um Vorstandsmitglieder bzw. 

zum vollendeten 18. Lebensjahr ein Kinderzu- Bedienstete gesetzlicher beruflicher Vertretungen 
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oder von Organisationen der Dienstnehmer oder 
um Vertreter der Dienstgeber nach diesem Bun­
desgesetzhandelt, iin Zeitpunkt ihrer Entsen­
dung der Versimerungsanstalt als versicherte 
Dienstnehmer angehören." 

b) Im § 132 Abs. 5 vierter Satz zweiter Halb­
satz ist der Ausdruck "unter Berücksichtigung 
des örtlichen Wirkungsbereiches und der Zahl 
der Versicherten" durch den Ausdruck. "unter 
Berücksichtigung des örtlichen Wirkungsbereiches, 
der Zahl der Versicherten und der Dauer der 
Funktionsausübung" zu ersetzen .. 

41. § 135 Abs. 1 Z. 3 hat zu lauten: 

,,3. wenn er seit: mehr als drei Monaten nicht 
mehr der Gruppe der Dienstnehmer angehört, 
für die er bestellt wurde oder wenn er sich seit 
dieser Zeit im Ruhestand befindet;" 

42. Im § 138 Z. 3 ist der Ausdruck "Renten­
ausschuß" durch den Ausdruck "Renten- und 
Rehabilitationsausschuß" zu ersetzen. 

43. Im § 142 A'bs. 5 ist der Ausdruck "Renten­
ausschuß" durch den Ausdruck "Renten- und 
Rehabilitat;onsausschuß" zu ersetzen. 

44. a) § 144 Abs. 1 Z. 2 hat zulaufen: 

,,2. die Beschlußfassung über den aus dem 
Rechnungsabschluß und den Statistischen Nach­
weisungen bestehenden Jahresbericht und über 
die Entlastung der ständigen Ausschüsse gemäß 
§ 158." ' 

b) § 144 Abs. 2 zweiter Satz hat zu lauten: 

,,Die Aufsichtsbehörde kann eine vorläufige Ver­
fügung treffen, wenn innerhalb einer von ihr 
festgesetzten Frist, ein gültiger Beschluß des 
Hauptvorstandes über die Satzung und deren 
Änderung nicht zustande kommt." 

45. Im § 145 Abs. 3 erster Satz ist der Aus­
drud!:. "drei" durm den Ausdrud!:. "vier" zu 
ersetzen. 

46. a) In der überschrift des § 148 ist der 
Ausdrud!:. "Renienausschusses" durdl den Aus­
druck "Renten- und Rehabilitationsausschusses" 
zu ersetzen. 

b) Im § 148 Abs. 1 ist der Ausdruck "Renten­
ausschuß" durch den Ausdruck "Renten-und 
Rehabilitationsaussch'uß" Zu ersetzen. 

c) § 148 Abs.2 hat zu lauten: 

,,(2) Die Entsdteidungdes Renten- und Re­
habilitacionsausschilsses über die Gewährung von 

Maßnahmen '. der Rehabilitation ,solt auf der 
Grundlage eines Rehabilitationsplanes erfolgen 
und hat insbesondere die Art und die Dauer der 
Maßnahmen ,der Rehabilitation zu bezeichnen, 
von deren Gewährung Idie Ern:.ichung ,des im § 87 
angestrebten Zieles im EntscheidungsfaU z,u er­
wartenis.t; Der Renten- und Rehabilitationsaus­
sclnißhat die Durchführung dergewähr.ten Maß­
naihrn:en der Rehabilitation zu' beobachten und 
falls ,dies im Enllscheidungsfall erforderIich ist, 
mit der zuständigen Dienststelle der Arbeits­
marktv.erwaltung das Einvernehmen herzustel-
len." ' 

Die bisJIerigen Abs. 2 bis 5 erhalten die Be­
Zeichnung Abs. 3 hiJs 6. 

d) Die Ausdrüd!:.ie "Reiltenausschuß" bzw. 
"Rentenaussch'lllSses" inden Abs. 3 bis . 6 (neu) 
sind durch die Ausdrüd!:.e "Renten- und Reha­
bilitationsausschuß", bzw. "Renten- uri,d Reha­
bilitationsausschusses" zu ersetzen. 

47. Im § 149 Abs. 2 ist der Ausdruck "Renten­
ausschuß" d.urch den Ausdruck "Renten- und Re­
habilitationsausschuß" und der Ausdruck "Ren­
tenausschusses" ·durch den Ausdruck "Renten­
und RehabilitationsausdlUsses" zu ersetzen. 

- 48. Nach § 149 ist ein § 149 a mit folgendem 
Wortlaut einzufügen: 

"Teilnahme ,der Betriebsvertre­
tung an den Sitzungen 

§ 149 a; (1) An den Sitzungen des Hauptvor­
standes, der Landesvorstände und, soweit Ange­
legenheiten zur Erörterung stehen, die Belange 
der ß.ediensteten berühren, auch an den Sitzun­
gen der ständigen Ausschüs.se (§ 158), ist die Be­
triebsvertretung der Versicherungsanstalt mit 
zwei Vertreter.n mit beratender Stimme' tdl­
nahmeberechtigt. 

(2) Das nach dem Arbeitsverfassungsgesetz, 
BGBl. NI'. 22/1974, in Be~racht kommende Or­
gan der Betriebsvertretung hat dem Obmann 
der Versicherungsanstalt die für ,die Teilnahme 
an ,den Sitzungen der Verwaltungskörper vorge­
sehenen Vertreter nambaft zu machen. Diese 
Ver:treter !Sind von jeder Sitzung des Verwal­
tungskörpers ebe~o in Kenntnis zu setzen wie 
die Mitglieder dieses Verwaltungskärpers; es sind 
ihnen auch ,die 'c:iiesen zur Verfügung gestellten 
Behelfe (Tag;esooonung, Ausweise, Berichte und 
andere Behelfe) zu. übermitteln." 

49. § 151 Abs. 4 hat zu lauten: 

,,(4) Wenn für ein Geschäftsjahr 2 v. H. ,der 
,Erträge an Versicherungsbeiträgen die Aufwen­
dungen ,der Gesundenuntersuchungen einschließ-:­
lich der Kosten für die Errichtuilg und' dei:i Be-
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trieb der. hie~u erforderliChen eigenen Einrich­
tungen bzw. der Bereitstellung entsprechender 
Vertragseinrichtungen .für dieses Jahr üherstei­
g,en, ist der Unterschiedsbetrag einer gesonderten 
Rücklage zuzuführen. Diese RückJage darf nur 
für Zwecke der Verlustdeckung verwendet wer­
den. Ein Verlust. entsteht, wenn die Aufwen­
dUI1ßen der Gesundenuntersuchunge~ für ein 
Geschäftsjahr 2 v . .H. der· Erträge an Versiche­
rungsbeiträge Ülberste~gen." 

50. Dem § 152 äst ein Abs. 3 mit folgendem 
Wortlaut anzufügen: , 

,,(3) Im übrigen kann eine von den Vorschrif­
ten der Abs. 1 und 2 abweichende Veranlagungs­
art nur für jeden einzelnen Fall gesondert vom 
Bundesminister für soziale. Verwaltung im Ein­
vemehmen mit dem Bundesminister für Finanzen 
gestattet werden." . 

51. § 153 hat zu lauten: 

"G e n e h mi gun g s (A n z e i g e) b e d ü rf­
t ig e Ver ä n der u n gen von V e r­

mögensbeständen· 

§ 153. (1) Jede Veränderung im Bestand von 
Liegenschaften, insbesondere ,die Erwerbung, Be­
lastung oder Veräußerung von Liegenschaf,ten, 
ferner die Errichtung oder Erweiterung von Ge­
bäuden ist nur mit Genehmigung des Bundes­
ministers für sOZliale Verwaltung im Einverneh­
men mit dem Bundesminister für Finanzen zu­
lässig, wenn dem Rechtsgeschäft ein Betrag zu­
grunde liegt, der fünf von Tausend der Erträge 
der Versicherungsanstalt im letzten vorangegan­
genen Kalenderjahr übersteiglt. 

(2) Beschlüsse der Verwaltungskörper der Ver­
sicherungsanstalt über die tim Abs. 1 genannten 
Angelegenheiten, die der Genehmigung nicht be­
dürfen, &ind binnen einem Monat nach Beschlruß­
fassung dem Bundesministerium für soziale Ver­
waltung ß'esondert anzuzeigen." 

Artikel II 

übe rg a ngs b e stirn m:un gen 

(1) Die Bestimmungen des § 56 Abs. 3 Z. 2 
des Beamten-Kranken~ und Unfallversicherungs­
gesetiesin der Fassung des Art. I Z. 17 lit. a 
g,elten ab 1. Jänner 1977 auch für Versicherungs­
fälle, die vor dcJl1, 1. Jänner 1977 eingetreten 
sind. 

(2) Im Falle des durch eine Kr,ankheit verur­
sachten Todes ,des Versicherten, die erst auf 
Grund ,der Bestimmungen .des § 92 Abs. 3 des 
Beamten-Kl1anken- . und Unf,aUversicherungs­
gesetzes in der Fassung des A~t. I Z. 30 im Ein­
zelfall wie eine Berufskrankheit entschädigt wer-

den. könnte, sind, wenn die VoraussetzuI1ßen des 
§ 92 Abs. 3 des Beamten-Kranken- und Un­
fallversicherungsgesetzes erfüllt werden, die Lei­
stungen der Unfallversicherung an die Hinter­
bliebenen zu gewähr,en, wenn der Versiche­
rungsfall vor dem 1. Jänner 1977 eingetreten 
ist und der Antrag bis 31. Dezember 1977 gestellt : 
wird. Die Leistungen Slind frühestens ab 1. Jän­
ner 1977 zu gewähren. Wird der Antrag später 
gestellt, gebühren die Leistungen ab dem auf die 
AntragsteIlung folgenden Monatsersten. 

(3) Leidet ein Versicherter am 1. Jänner 1977 
an einer Krankheit, die erst auf Grund des § 92 
Abs. 3 des Beamten-Kranken- und UnfaUver­
sicherungsgesetzes . in der Fassung des Art. I 
Z. 30 wie . eine ,Berufskrankheit entschädigt wer­
den könnte, so sind ihm, wenn die Voraus­
setzungen des § 92 Abs. 3 des Beamten-Kranken­
und Unfallversicherungsgesetzes erfüllt werden, 
die Leistungen der Unfallversicherung zu gewäh­
ren, wenn derVersicherungsfalJ vor dem 1. Jän­
ner 1977 eingetreten ,ist und der Antrag bis 
31. Dezember 1977 gesteHt wird. Die Leistungen 
sind frühestens ab 1. Jänner 1977 zu gewähren. 
Wird der Antrag später gestellt, gebühren die 
Leistungen ab dem ,auf ,die AntragsteHung folgen­
den Monatsersten. 

(4) Die Bestimmungen der §§ 99 abis 99 cl des 
Beamten-Kranken- und U nfallversicherungs­
,gesetzes in der Fassung des Ar,t. I Z. 32 gelten 
ab 1. Jänner 1977 auch für Versicherungsfälle, 
die vor dem 1. Jänner 1977 eingetreten sind. 

(5) Im Falle des durch eine Krankheit v,er~ 
ursachten Todes des Vensicherten, die er~t auf 
Grund der Bestimmungen ,des Art. V Z. 50 der 
32. Novelle zum Allgemeinen Sozialversiche­
rungsgesetz, BGBl. Nr. XXXXXX, inVel'bindung 
mit § 92 Abs. 1 und 2 des. Beamten-Kranken- und 
U nfaHversicherungsgesetzes als Berufskrankheit 
anerkannt wird, sind ,die Leistungen der Unfall­
versicherung an "qie. Hinterbliebenen zu gewäh­
ren, wenn der Versicherungsfall vor dem 1. Jän­
ner 1977 eingetre~en ist und ,der Antrag· bis 
31. Dezember 1977 gestellt wir,d. Die Leistun­
gen . sind frühestens ab 1. Jänner 1977 zu ge­
währen. Wird der AIlItr,ag später gestellt, gebüh­
ren ,die Leistungen ab ,dem auf die Antrag.; 
stellung folgenden M6natser,sten. 

(6) Leidet ein Vellsichel'ter am 1. Jänner 1977 
an einer Krankheit; die erst auf Grund der Be­
stimmungen des Art. V Z. 50 der 32. Novel!le 
zum Allgemeinen Sozialv,ersicherungsgesetz; 
BGBI. Nr. XXXXXX, in Verbindung mit § 92 
Abs. 1 und 2 ,des BeaJffiten-Kranken- und Unfall­
versicherungsgesetzes als Berufskrankheit aner­
kannt wird, so sind ihm ,die Leistungen der Un­
fallversicherung zu gewähren, wenn der Versiche­
rungsf,all vor dem 1. Jänner 1977 ,eingetreten 
ist und der Antrag bis 31. Dezember 1977 ,ge­
stellt wird. Die Leistungen sind frühestens ab 
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1. Jänner 1977 zu gewähren. Wird der Antrag des Beamten-K,ranken- und Unfallversicherungs..: 
später gestellt, gebühren die Leistungen ab dem gesetzes sind binnen sechs Monaten ah Kund­
auf die Antug:stellung foLg,enden Monatsersten. machung dieses Bundesgesetzes zu erlassen. 

Artikel III 

Schlußbestimmung 

§ 19 Abs. 5 des Beamten-Kranken- und Un­
fallversicherungs,gesetzes in der F~ssungdes Art. I 
Z. 7 der 4. Novelle zum Beamten-Kl1anken- und 
Unfallversicherungsgesetz, BGBl. Nr. 35/1973, 
wird aufgehoben. 

Artikel IV 

W,i r k sa m k e i t s beg i n n 

(1) Dieses Bundesgesetz tritt, soweit im fol­
genden nichts anderes bestimmt wird, am 1. Jän­
ner 1977 in Kraft. 

(2) Es treten in Kraft 
a) rückwirkend mit 1. Jänner 1974 Art. I 

Z. 15 un'd 49 
b) rückwlirkend mit 1. Jänner 1975 Art. I 

Z.7 
c) mit 1. März 1977 Art. I Z. 5 und 6. 

(3) Die Ausführungsgesetzeder Länder zu den 
grundsatzgesetzlichen Bestimmungen des § 68 
Abs. 1 Z. 3 in der Fassung des Art. I Z. 22 lit. b 

Artikel V 

Vollziehung 
M~t der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist 

betraut: 
a) hinsichtlich der §§ 152 Abs. 3 und 153 

Albs. 1 des Beamten-Kranken- und Unfall­
versicherungs,gesetzes in der Fassung des 
Art. I Z. 50 und 51 der Bundesminister für 
soziale V,erwaltung im Einvernehmen mit 
dem Bundesmirhlster für Finanzen; 

b) hinsichtlich der Bestimmungen des § 68 
Abs. 1 Z. 3 des Beamten-Kr,anken- und 
UnfallV'ersicherungsgesetzes in ,der Fassung 
des Art. I Z. 22 lit. b, die gemäß Art. 12 
Abs. 1 Z. 2 des Bundes-Vedassung:sgesetzes 
in die Kompetenz der Länder fällt, die zu­
'ständige Landesregierung; mit der Wahr­
nehmung der Rechte des Bundes gemäß 
Al'It. 15 Abs. 8 des Bun:des-Verf,as5ungs­
gesetzes ,der Bundesminister für soziale Ver­
waltung; 

c) hinsichtlich aller übrigen Bestimmungen der 
Bundesministler für soziale Verwaltung. 
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